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Resolution der Generalversammlung 

[aufgrund des Berichts des Ersten Ausschusses (A/65/410)] 

65/69.  Frauen, Abrüstung, Nichtverbreitung und Rüstungskontrolle 

 Die Generalversammlung, 

 daran erinnernd, dass die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in der Charta 
der Vereinten Nationen bekräftigt wird, 

 anerkennend, dass die Mitwirkung von Männern wie Frauen für die Herbeiführung 
dauerhaften Friedens und nachhaltiger Sicherheit unverzichtbar ist, 

 sowie anerkennend, dass Frauen bei der Verhütung und Verminderung bewaffneter 
Gewalt und bewaffneter Konflikte und bei der Förderung der Abrüstung, der Nichtverbrei-
tung und der Rüstungskontrolle einen wertvollen Beitrag zu den konkreten Abrüstungsmaß-
nahmen auf lokaler, nationaler, regionaler und subregionaler Ebene leisten, 

 1. legt den Mitgliedstaaten, den regionalen und subregionalen Organisationen, den 
Vereinten Nationen und den Sonderorganisationen nahe, die angemessene Vertretung der 
Frauen bei allen Entscheidungsprozessen im Zusammenhang mit Abrüstungs-, Nichtver-
breitungs- und Rüstungskontrollfragen zu fördern; 

 2. bittet alle Staaten, die wirksame Mitwirkung von Frauen in auf dem Gebiet der 
Abrüstung tätigen Organisationen auf lokaler, nationaler, regionaler und subregionaler Ebe-
ne zu unterstützen und zu stärken; 

 3. beschließt, den Punkt „Frauen, Abrüstung, Nichtverbreitung und Rüstungskon-
trolle“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer siebenundsechzigsten Tagung aufzunehmen. 
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8. Dezember 2010 


